
Festlegung: Vorranggebiet für den Abbau der 
oberflächennahen Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6817-308a

Gemeinde Stutensee

SG Wasser

Flächengröße  3.1 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt ja

Freiflächen in Siedlungsnähe  144.5 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verschlechterung

Mittlere Tiefe Verbesserung

Morphometrischer Zustand Verbesserung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  0 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  50 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Schutzbedürftiger Bereich zur Sicherung von 
Rohstoffvorkommen (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche - Fläche -

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Ein Abtransport ist nicht ohne Ortsdurchfahrten möglich. Im Wirkbereich des Vorranggebiets liegen 144,5 ha 
siedlungsnahe Freiflächen. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von 
Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. Alternative Erweiterungsmöglichkeiten sind keine 
gegeben. Der erheblichen Beeinträchtigung angrenzender Siedlungsbereiche steht das große, im bisherigen 
Regionalplan bereits gesicherte und ansonsten konfliktarme Lagerstättenpotenzial gegenüber.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet zur Sicherung der 
Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6817-308s

Gemeinde Stutensee

SG Wasser

Flächengröße  37.5 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt ja

Freiflächen in Siedlungsnähe  204.4 ha

Siedlungsflächen  4 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0.2 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  1.2 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verschlechterung

Mittlere Tiefe Verbesserung

Morphometrischer Zustand Verbesserung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  0 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) ja

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  50 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Schutzbedürftiger Bereich zur Sicherung von 
Rohstoffvorkommen (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche - Fläche -

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Ein Abtransport ist nicht ohne Ortsdurchfahrten möglich. Im Wirkbereich des Vorranggebiets liegen 204,4 ha 
siedlungsnahe Freiflächen und 4 ha Siedlungsgebiete. Im nördlichen Teilbereich ist eine als Kulturdenkmal 
geschützte Hofwüstung beeinträchtigt. Dies kann bei der am absehbaren Bedarf orientierten endgültigen 
Dimensionierung des Sicherungsgebiets berücksichtigt werden, ebenso die randliche Inanspruchnahme 
eines Bereiches mit Böden mit sehr hoher Filter- und Pufferfunktion. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und Ausgleich von Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. Alternative 
Erweiterungsmöglichkeiten sind keine gegeben. Der Beeinträchtigung angrenzender Siedlungsbereiche 
steht das große Lagerstättenpotenzial gegenüber.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet für den Abbau der 
oberflächennahen Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6817-3ca

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard

SG Wasser

Flächengröße  8.2 ha

Landschaftsschutzgebiet  8.2 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt nein

Freiflächen in Siedlungsnähe  34.6 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  8.2 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung unverändert

Mittlere Tiefe Verbesserung

Morphometrischer Zustand Verbesserung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  0 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  50 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Regionaler Grünzug (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche 6817-3d Fläche 6817-3e

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet. Die Festlegung als Vorranggebiet ist nur möglich, wenn 
seitens der unteren Naturschutzbehörde für den Rohstoffabbau eine Erlaubnis in Aussicht gestellt werden 
kann. Die Beeinträchtigungen des Schutzguts "Mensch" werden jedoch als nicht erheblich eingeschätzt. Der 
Rohstoffabbau würde außerdem zum Verlust von 8,2 ha Schonwald führen. Verringerung und Ausgleich von 
Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. Die südlich und westlich der Abbaustelle gelegenen 
Erweiterungsmöglichkeiten führen zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts "Pflanzen und Tiere, 
biologische Vielfalt".

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet zur Sicherung der 
Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6817-3cs

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard

SG Wasser

Flächengröße  3.6 ha

Landschaftsschutzgebiet  3.6 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt nein

Freiflächen in Siedlungsnähe  39.7 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  3.6 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung unverändert

Mittlere Tiefe Verbesserung

Morphometrischer Zustand Verbesserung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  0 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter ja

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  50 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Regionaler Grünzug (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche 6817-3d Fläche 6817-3e

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet. Die Festlegung als Vorranggebiet ist nur möglich, wenn 
seitens der unteren Naturschutzbehörde für den Rohstoffabbau eine Erlaubnis in Aussicht gestellt werden 
kann. Die Beeinträchtigungen des Schutzguts "Mensch" werden jedoch als nicht erheblich eingeschätzt. Der 
Rohstoffabbau würde außerdem zum Verlust von 3,6 ha Schonwald führen. Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und Ausgleich von Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. Die südlich und 
westlich der Abbaustelle gelegenen Erweiterungsmöglichkeiten führen zu erheblichen Beeinträchtigungen 
des Schutzguts "Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt". Dies kann bei der am absehbaren Bedarf 
orientierten endgültigen Dimensionierung der Sicherungsgebiete berücksichtigt werden.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet zur Sicherung der 
Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6817-3d

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard

SG Wasser

Flächengröße  7.3 ha

Landschaftsschutzgebiet  7.3 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt nein

Freiflächen in Siedlungsnähe  72.7 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0.1 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0.2 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung unverändert

Mittlere Tiefe unverändert

Morphometrischer Zustand Verbesserung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha

Text263:
P:\GIS\Rohstoff\SUP_Datenblätt

Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  0 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter ja

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  50 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Regionaler Grünzug (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche 6817-3ca Fläche 6817-3e

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Das geprüfte Vorranggebiet grenzt unmittelbar an ein FFH-Gebiet und ein Vogelschutzgebiet. Es muss nach 
derzeitigem Erkenntnisstand mit erheblichen Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele der 
Schutzgebiete gerechnet werden. Das Vorranggebiet liegt außerdem im Landschaftsschutzgebiet. Die 
Festlegung als Vorranggebiet ist nur möglich, wenn seitens der unteren Naturschutzbehörde für den 
Rohstoffabbau eine Erlaubnis in Aussicht gestellt werden kann. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und Ausgleich von Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. Die östlich der Abbaustelle 
gelegenen Erweiterungsmöglichkeiten führen zu geringeren Beeinträchtigungen des Schutzguts "Pflanzen 
und Tiere, biologische Vielfalt", auch da der dort resultierende Eingriff in den Schonwald seitens der 
Fachbehörden als vertretbar eingeschätzt wird. Dies kann bei der am absehbaren Bedarf orientierten 
endgültigen Dimensionierung der Sicherungsgebiete berücksichtigt werden. Es ist zu prüfen, ob die 
Bedingungen für ein Überlaufen des Seewassers ins umliegende Gelände vorliegen (sehr geringe 
Grundwasserflurabstände, ungünstige Lage der Erweiterung zur Grundwasserfließrichtung).

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet zur Sicherung der 
Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6817-3e

Gemeinde Bruchsal

SG Wasser

Flächengröße  10.1 ha

Landschaftsschutzgebiet  10.1 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt nein

Freiflächen in Siedlungsnähe  48.2 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  9.9 ha

Vogelschutzgebiet  10 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0.5 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  1.4 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verschlechterung

Mittlere Tiefe unverändert

Morphometrischer Zustand unverändert

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  0 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  50 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Regionaler Grünzug (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche 6817-3ca Fläche 6817-3d

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Das geprüfte Vorranggebiet führt zu erheblichen Wirkungen in Bezug auf das Schutzgut "Pflanzen und Tiere, 
biologische Vielfalt" und liegt in einem FFH-Gebiet und einem Vogelschutzgebiet. Es muss nach derzeitigem 
Erkenntnisstand mit erheblichen Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele der Schutzgebiete 
gerechnet werden. Das Vorranggebiet liegt außerdem im Landschaftsschutzgebiet. Die Festlegung als 
Vorranggebiet ist nur möglich, wenn seitens der unteren Naturschutzbehörde für den Rohstoffabbau eine 
Erlaubnis in Aussicht gestellt werden kann. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von 
Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. Die östlich der Abbaustelle gelegenen 
Erweiterungsmöglichkeiten führen zu geringeren Beeinträchtigungen des Schutzguts "Pflanzen und Tiere, 
biologische Vielfalt". Dies kann bei der am absehbaren Bedarf orientierten endgültigen Dimensionierung der 
Sicherungsgebiete berücksichtigt werden.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet für den Abbau der 
oberflächennahen Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6916-1c

Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen

SG Wasser

Flächengröße  8.1 ha

Landschaftsschutzgebiet  8.1 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt nein

Freiflächen in Siedlungsnähe  38.9 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0.1 ha

Vogelschutzgebiet  8.1 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0.4 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0.4 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

ja

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verschlechterung

Mittlere Tiefe Verschlechterung

Morphometrischer Zustand Verschlechterung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 8.1 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  0 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung ja

Nutzbare Mächtigkeit  20 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Schutzbedürftiger Bereich für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche - Fläche -

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Bei dem Vorranggebiet handelt es sich um ein Nachbaggerungspotenzial nördlich der bestehenden 
Abbaustelle. Das Vorranggebiet liegt in einem Vogelschutzgebiet. Die Beeinträchtigungen der Schutz- und 
Erhaltungsziele werden jedoch nach derzeitigem Erkenntnisstand als nicht erheblich eingeschätzt, so dass 
ein Rohstoffabbau mit diesen vereinbar wäre. Es wären außerdem sehr kleinräumig Biotope der 
Waldbiotopkartierung betroffen. Das Vorranggebiet liegt, wie der bestehende See, im 
Überschwemmungsgebiet. Damit ist ein zusätzlicher Nährstoffeintrag in den See bei Hochwasserereignissen 
verbunden. Das Vorranggebiet ermöglicht Weiterbetrieb der Abbaustelle für einen begrenzten Zeitraum. 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von Beeinträchtigungen regelt das 
Genehmigungsverfahren.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet für den Abbau der 
oberflächennahen Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6916-3aa

Gemeinde Eggenst.-Leopoldsh. / Karlsruhe

SG Wasser

Flächengröße  4.2 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt nein

Freiflächen in Siedlungsnähe  132.6 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0.6 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  1.4 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0.8 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung unverändert

Mittlere Tiefe unverändert

Morphometrischer Zustand Verbesserung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  0 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter ja

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung ja

Nutzbare Mächtigkeit  22 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Grünzäsur (Z), Regionaler Grünzug (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche 6916-3b Fläche 6916-3c

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Im Wirkbereich des Vorranggebiets liegen 132,6 ha siedlungsnahe Freiflächen. Diese sind allerdings durch 
die nahe gelegene B36 vorbelastet. Betroffen wäre außerdem eine Ölfernleitung, deren Verlegung 
zusätzliche Umweltwirkungen auslösen könnte. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich 
von Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. Die Erweiterungsmöglichkeiten in östlicher 
Richtung ähneln sich im Hinblick auf die Umweltwirkungen. Von einer Erweiterung in nördlicher Richtung 
wäre das Schutzgut "Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt" weniger stark betroffen, die Beeinträchtigung 
von Sachgütern könnte minimiert werden. Der Rohstoffabbau würde jedoch näher an Eggenstein 
heranrücken. Zwischen den Beeinträchtigungen des Schutzguts "Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt" 
und den Wirkungen auf das benachbarte Siedlungsgebiet muss ein Ausgleich gefunden werden. Dies kann 
bei der am absehbaren Bedarf orientierten endgültigen Dimensionierung des Sicherungsgebiets 
berücksichtigt werden.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet zur Sicherung der 
Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6916-3as

Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen

SG Wasser

Flächengröße  12.7 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt nein

Freiflächen in Siedlungsnähe  130.4 ha

Siedlungsflächen  0.4 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0.4 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0.4 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  1.2 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 1.8 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verbesserung

Mittlere Tiefe Verbesserung

Morphometrischer Zustand Verbesserung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  0 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter ja

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung ja

Nutzbare Mächtigkeit  22 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Grünzäsur (Z), Regionaler Grünzug (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche 6916-3b Fläche 6916-3c

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Im Wirkbereich des Vorranggebiets liegen 130,4 ha siedlungsnahe Freiflächen. Diese sind allerdings durch 
die nahe gelegene B36 vorbelastet. Betroffen wären außerdem eine Öl- und eine Gasfernleitung, deren 
Verlegung zusätzliche Umweltwirkungen auslösen könnten. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
Ausgleich von Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. Die Erweiterungsmöglichkeiten in 
östlicher Richtung ähneln sich im Hinblick auf die Umweltwirkungen. Von einer Erweiterung in nördlicher 
Richtung wäre das Schutzgut "Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt" weniger stark betroffen, die 
Beeinträchtigung von Sachgütern könnte minimiert werden. Der Rohstoffabbau würde jedoch näher an 
Eggenstein heranrücken. Zwischen den Beeinträchtigungen des Schutzguts "Tiere und Pflanzen, biologische 
Vielfalt" und den Wirkungen auf das benachbarte Siedlungsgebiet muss ein Ausgleich gefunden werden. 
Dies kann bei der am absehbaren Bedarf orientierten endgültigen Dimensionierung des Sicherungsgebiets 
berücksichtigt werden.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet zur Sicherung der 
Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6916-3b

Gemeinde Karlsruhe

SG Wasser

Flächengröße  13.6 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt nein

Freiflächen in Siedlungsnähe  163.7 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0.5 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0.1 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 12.7 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

nein

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verschlechterung

Mittlere Tiefe unverändert

Morphometrischer Zustand unverändert

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  0 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter ja

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung ja

Nutzbare Mächtigkeit  22 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Grünzäsur (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche 6916-3aa Fläche 6916-3c

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Im Wirkbereich des Vorranggebiets liegen 163,7 ha siedlungsnahe Freiflächen. Diese sind allerdings durch 
die nahe gelegene B36 vorbelastet. Außerdem sind 12,7 ha Flächen mit sehr hoher Eignung als Standort für 
naturnahe Vegetation betroffen. Durch einen Rohstoffabbauwürde ein größerer Bereich mit Flächen dieser 
Wertigkeit unterbrochen, da der Rohstoffabbau am südlichen Ende des Vorranggebiets bis an die B36 
heranrücken würde. Betroffen wäre außerdem eine Gasfernleitung, deren Verlegung zusätzliche 
Umweltwirkungen auslösen könnte. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von 
Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. Die Erweiterungsmöglichkeiten in östlicher Richtung 
ähneln sich im Hinblick auf die Umweltwirkungen. Von einer Erweiterung in nördlicher Richtung wäre das 
Schutzgut "Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt" weniger stark betroffen, die Beeinträchtigung von 
Sachgütern könnte minimiert werden. Der Rohstoffabbau würde jedoch näher an Eggenstein heranrücken. 
Zwischen den Beeinträchtigungen des Schutzguts "Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt" und den 
Wirkungen auf das benachbarte Siedlungsgebiet muss ein Ausgleich gefunden werden. Dies kann bei der 
am absehbaren Bedarf orientierten endgültigen Dimensionierung des Sicherungsgebiets berücksichtigt 
werden.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet zur Sicherung der 
Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6916-3c

Gemeinde Karlsruhe

SG Wasser

Flächengröße  6.7 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt nein

Freiflächen in Siedlungsnähe  138.6 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0.1 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 6.4 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

nein

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verschlechterung

Mittlere Tiefe unverändert

Morphometrischer Zustand unverändert

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  0 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung ja

Nutzbare Mächtigkeit  22 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Grünzäsur (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche 6916-3aa Fläche 6916-3b

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Im Wirkbereich des Vorranggebiets liegen 138,6 ha siedlungsnahe Freiflächen. Diese sind allerdings durch 
die nahe gelegene B36 vorbelastet. Außerdem sind 6,4 ha Flächen mit sehr hoher Eignung als Standort für 
naturnahe Vegetation betroffen. Durch einen Rohstoffabbauwürde ein größerer Bereich mit Flächen dieser 
Wertigkeit unterbrochen, da der Rohstoffabbau bis an die B36 heranrücken würde. Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. Die 
Erweiterungsmöglichkeiten in östlicher Richtung ähneln sich im Hinblick auf die Umweltwirkungen. Von einer 
Erweiterung in nördlicher Richtung wäre das Schutzgut "Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt" weniger 
stark betroffen, die Beeinträchtigung von Sachgütern könnte minimiert werden. Der Rohstoffabbau würde 
jedoch näher an Eggenstein heranrücken. Zwischen den Beeinträchtigungen des Schutzguts "Tiere und 
Pflanzen, biologische Vielfalt" und den Wirkungen auf das benachbarte Siedlungsgebiet muss ein Ausgleich 
gefunden werden. Dies kann bei der am absehbaren Bedarf orientierten endgültigen Dimensionierung des 
Sicherungsgebiets berücksichtigt werden.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet zur Sicherung der 
Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6917-2a

Gemeinde Weingarten

SG Wasser

Flächengröße  9.5 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt ja

Freiflächen in Siedlungsnähe  84.2 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0.3 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0.3 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  9 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verbesserung

Mittlere Tiefe Verbesserung

Morphometrischer Zustand Verbesserung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  0 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  23 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Regionaler Grünzug (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche 6917-2c Fläche 6917-2d

Fläche 6917-2e Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich für die benachbarten Siedlungsgebiete, da der Abtransport 
nicht ohne Ortsdurchfahrten möglich ist. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von 
Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. In räumlicher Nähe zur Erweiterungsfläche liegt 
außerdem ein Korridor des Generalwildwegeplanes. Die Alternativen mit ähnlichem Konfliktpotenzial und 
vergleichbarer Eignung (Kiesmächtigkeit) stellen sich im Hinblick auf die Umweltwirkungen ähnlich dar. 
Durch den Rohstoffabbau gingen jedoch darüber hinaus 9 ha Böden mit sehr hoher Filter- und Pufferfunktion 
verloren. Dies kann bei der am absehbaren Bedarf orientierten endgültigen Dimensionierung des 
Sicherungsgebiets berücksichtigt werden.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet für den Abbau der 
oberflächennahen Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6917-2c

Gemeinde Weingarten

SG Wasser

Flächengröße  5.9 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt ja

Freiflächen in Siedlungsnähe  81.1 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verbesserung

Mittlere Tiefe unverändert

Morphometrischer Zustand Verbesserung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha

Text263:
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  0 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  23 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Regionaler Grünzug (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche 6917-2a Fläche 6917-2d

Fläche 6917-2e Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich für die benachbarten Siedlungsgebiete, da der Abtransport 
nicht ohne Ortsdurchfahrten möglich ist. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von 
Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. In räumlicher Nähe zur Erweiterungsfläche liegt 
außerdem ein Korridor des Generalwildwegeplanes. Die Alternativen mit ähnlichem Konfliktpotenzial und 
vergleichbarer Eignung (Kiesmächtigkeit) stellen sich im Hinblick auf die Umweltwirkungen ähnlich dar.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet zur Sicherung der 
Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6917-2d

Gemeinde Weingarten

SG Wasser

Flächengröße  3.5 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt ja

Freiflächen in Siedlungsnähe  105.9 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe unverändert

Längsstreckung unverändert

Mittlere Tiefe unverändert

Morphometrischer Zustand unverändert

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  0 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter ja

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  23 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Regionaler Grünzug (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche 6917-2a Fläche 6917-2c

Fläche 6917-2e Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich für die benachbarten Siedlungsgebiete, da der Abtransport 
nicht ohne Ortsdurchfahrten möglich ist. Im Wirkbereich des Vorranggebiets liegen außerdem 105,9 ha 
siedlungsnahe Freiflächen. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von 
Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. Die Alternativen mit ähnlichem Konfliktpotenzial und 
vergleichbarer Eignung (Kiesmächtigkeit) stellen sich im Hinblick auf die Umweltwirkungen ähnlich dar. 
Durch den Rohstoffabbau wären durch das Vorranggebiet allerdings darüber hinaus Sachgüter (Freibad) 
betroffen. Dies kann bei der am absehbaren Bedarf orientierten endgültigen Dimensionierung des 
Sicherungsgebiets berücksichtigt werden.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet zur Sicherung der 
Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6917-2e

Gemeinde Weingarten

SG Wasser

Flächengröße  4.3 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt ja

Freiflächen in Siedlungsnähe  79.1 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  2 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe unverändert

Längsstreckung unverändert

Mittlere Tiefe unverändert

Morphometrischer Zustand unverändert

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  0 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  23 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Regionaler Grünzug (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche 6917-2a Fläche 6917-2c

Fläche 6917-2d Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich für die benachbarten Siedlungsgebiete, da der Abtransport 
nicht ohne Ortsdurchfahrten möglich ist. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von 
Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. Die Alternativen mit ähnlichem Konfliktpotenzial und 
vergleichbarer Eignung (Kiesmächtigkeit) stellen sich im Hinblick auf die Umweltwirkungen ähnlich dar. Die 
Wirkungen auf die benachbarten Siedlungen und siedlungsnahen Freiflächen sollten minimiert werden. Dies 
kann bei der am absehbaren Bedarf orientierten endgültigen Dimensionierung des Sicherungsgebiets 
berücksichtigt werden.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet für den Abbau der 
oberflächennahen Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6917-2jia

Gemeinde Weingarten

SG Wasser

Flächengröße  4.9 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt ja

Freiflächen in Siedlungsnähe  75.6 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verbesserung

Mittlere Tiefe unverändert

Morphometrischer Zustand Verbesserung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  0 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  23 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Regionaler Grünzug (Z), Schutzbedürftiger 
Bereich für die Forstwirtschaft (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche 6917-2a Fläche 6917-2d

Fläche 6917-2e Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich für die benachbarten Siedlungsgebiete, da der Abtransport 
nicht ohne Ortsdurchfahrten möglich ist. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von 
Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. In räumlicher Nähe zur Erweiterungsfläche liegt 
außerdem ein Korridor des Generalwildwegeplanes. Die Alternativen mit ähnlichem Konfliktpotenzial und 
vergleichbarer Eignung (Kiesmächtigkeit) stellen sich im Hinblick auf die Umweltwirkungen ähnlich dar.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet zur Sicherung der 
Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6917-2jis

Gemeinde Weingarten

SG Wasser

Flächengröße  11.6 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt ja

Freiflächen in Siedlungsnähe  127.1 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung unverändert

Mittlere Tiefe unverändert

Morphometrischer Zustand Verbesserung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  0 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  23 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Regionaler Grünzug (Z), Schutzbedürftiger 
Bereich für die Forstwirtschaft (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche 6917-2a Fläche 6917-2d

Fläche 6917-2e Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Erhebliche Beeinträchtigungen ergeben sich für die benachbarten Siedlungsgebiete, da der Abtransport 
nicht ohne Ortsdurchfahrten möglich ist. Im Wirkbereich des Vorranggebiets liegen außerdem 127,1 ha 
siedlungsnahe Freiflächen. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von 
Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. In räumlicher Nähe zur Erweiterungsfläche liegt 
außerdem ein Korridor des Generalwildwegeplanes. Die Alternativen mit ähnlichem Konfliktpotenzial und 
vergleichbarer Eignung (Kiesmächtigkeit) stellen sich im Hinblick auf die Umweltwirkungen ähnlich dar. Die 
Wirkungen auf die benachbarten Siedlungen und siedlungsnahen Freiflächen sollten minimiert werden. Dies 
kann bei der am absehbaren Bedarf orientierten endgültigen Dimensionierung des Sicherungsgebiets 
berücksichtigt werden.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet für den Abbau der 
oberflächennahen Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6917-4a

Gemeinde Bruchsal

SG Wasser

Flächengröße  3 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt ja

Freiflächen in Siedlungsnähe  102.3 ha

Siedlungsflächen  17 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0.3 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0.1 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0.1 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verbesserung

Mittlere Tiefe Verbesserung

Morphometrischer Zustand Verbesserung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  3 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  30 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche - Fläche -

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet tangiert ein FFH-Gebiet. Dabei handelt es sich allerdings um die Abbaustelle selbst. Die 
Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele werden darum als nicht erheblich eingeschätzt, so dass 
ein Rohstoffabbau mit diesen vereinbar wäre. Im Wirkbereich des Vorranggebiets liegen 102,3 ha 
siedlungsnahe Freiflächen und 17 ha Siedlungsgebiete. Das Vorranggebiet liegt vollständig im 
Wasserschutzgebiet, Zone IIIB. Die Festlegung als Vorranggebiet ist nur möglich, wenn die Untere 
Wasserbehörde in Bezug auf das Wasserschutzgebiet eine Befreiung in Aussicht stellen kann. Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. 
Alternativen mit geringerem Konfliktpotenzial und vergleichbarer Eignung (Kiesmächtigkeit) zur 
vorgesehenen Erweiterung bestehen nicht.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet für den Abbau der 
oberflächennahen Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 6917-4b

Gemeinde Bruchsal

SG Wasser

Flächengröße  2.3 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  0 ha

Ortsdurchfahrt ja

Freiflächen in Siedlungsnähe  107.1 ha

Siedlungsflächen  12.3 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verbesserung

Mittlere Tiefe Verbesserung

Morphometrischer Zustand Verbesserung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  2.3 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) ja

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  30 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche - Fläche -

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet tangiert ein FFH-Gebiet. Dabei handelt es sich allerdings um die Abbaustelle selbst. Die 
Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele werden darum als nicht erheblich eingeschätzt, so dass 
ein Rohstoffabbau mit diesen vereinbar wäre. Im Wirkbereich des Vorranggebiets liegen 107,1 ha 
siedlungsnahe Freiflächen und 12,3 ha Siedlungsgebiete. Das Vorranggebiet liegt vollständig im 
Wasserschutzgebiet, Zone IIIB. Die Festlegung als Vorranggebiet ist nur möglich, wenn die Untere 
Wasserbehörde in Bezug auf das Wasserschutzgebiet eine Befreiung in Aussicht stellen kann. Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. 
Alternativen mit geringerem Konfliktpotenzial und vergleichbarer Eignung (Kiesmächtigkeit) zur 
vorgesehenen Erweiterung bestehen nicht.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet für den Abbau der 
oberflächennahen Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 7015-10a

Gemeinde Malsch

SG Wasser

Flächengröße  11.2 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  11.2 ha

Ortsdurchfahrt nein

Freiflächen in Siedlungsnähe  0 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  1.3 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verschlechterung

Mittlere Tiefe unverändert

Morphometrischer Zustand unverändert

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  11 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  39 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Schutzbedürftiger Bereich für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche 7015-10da Fläche -

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt vollständig im Wasserschutzgebiet, Zone IIIB. Die Festlegung als Vorranggebiet ist 
nur möglich, wenn die Untere Wasserbehörde in Bezug auf das Wasserschutzgebiet eine Befreiung in 
Aussicht stellen kann. Der Rohstoffabbau würde außerdem zum Verlust von 11,2 ha Erholungswald führen. 
Außerdem greift das Vorranggebiet randlich in ein FFH-Gebiet ein. Die Beeinträchtigungen der Schutz- und 
Erhaltungsziele werden jedoch nach derzeitigem Erkenntnisstand als nicht erheblich eingeschätzt, so dass 
ein Rohstoffabbau mit diesen vereinbar wäre. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von 
Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. Die Alternativen mit ähnlichem Konfliktpotenzial und 
vergleichbarer Eignung (Kiesmächtigkeit) stellen sich im Hinblick auf ihre Umweltwirkungen ähnlich dar. Bei 
der anhand des am absehbaren Bedarf orientierten endgültigen Dimensionierung des Sicherungsgebiets 
bestehen wenig Optimierungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Umweltwirkungen.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet für den Abbau der 
oberflächennahen Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 7015-10da

Gemeinde Malsch

SG Wasser

Flächengröße  10.9 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  10.9 ha

Ortsdurchfahrt nein

Freiflächen in Siedlungsnähe  0 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0.2 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verschlechterung

Mittlere Tiefe unverändert

Morphometrischer Zustand unverändert

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  10.9 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  39 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Schutzbedürftiger Bereich für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche 7015-10a Fläche -

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt vollständig im Wasserschutzgebiet, Zone IIIB. Die Festlegung als Vorranggebiet ist 
nur möglich, wenn die Untere Wasserbehörde in Bezug auf das Wasserschutzgebiet eine Befreiung in 
Aussicht stellen kann. Der rohstoffabbau würde außerdem zum Verlust von 10,9 ha Erholungswald führen. In 
geringem Umfang sind kleinräumig Biotope der Waldbiotopkartierung betroffen. Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. Die 
Alternativen mit ähnlichem Konfliktpotenzial und vergleichbarer Eignung (Kiesmächtigkeit) stellen sich im 
Hinblick auf ihre Umweltwirkungen ähnlich dar. Bei der anhand des am absehbaren Bedarf orientierten 
endgültigen Dimensionierung des Sicherungsgebiets bestehen wenig Optimierungsmöglichkeiten im Hinblick 
auf die Umweltwirkungen.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet zur Sicherung der 
Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 7015-10ds

Gemeinde Malsch

SG Wasser

Flächengröße  9 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  9 ha

Ortsdurchfahrt nein

Freiflächen in Siedlungsnähe  0 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0.5 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0.4 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

ja

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verschlechterung

Mittlere Tiefe unverändert

Morphometrischer Zustand unverändert

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha

Text263:
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  9 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  39 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche 7015-10a Fläche -

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Das Vorranggebiet liegt vollständig im Wasserschutzgebiet, Zone IIIB. Die Festlegung als Vorranggebiet ist 
nur möglich, wenn die Untere Wasserbehörde in Bezug auf das Wasserschutzgebiet eine Befreiung in 
Aussicht stellen kann. Der Rohstoffabbau würde außerdem zum Verlust von 9 ha Erholungswald führen. In 
geringem Umfang sind kleinräumig Biotope der Waldbiotopkartierung betroffen. Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. Die 
Alternativen mit ähnlichem Konfliktpotenzial und vergleichbarer Eignung (Kiesmächtigkeit) stellen sich im 
Hinblick auf ihre Umweltwirkungen ähnlich dar. Bei der anhand des am absehbaren Bedarf orientierten 
endgültigen Dimensionierung des Sicherungsgebiets bestehen wenig Optimierungsmöglichkeiten im Hinblick 
auf die Umweltwirkungen.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet für den Abbau der 
oberflächennahen Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 7015-11aa

Gemeinde Malsch

SG Wasser

Flächengröße  4.3 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  4.3 ha

Ortsdurchfahrt nein

Freiflächen in Siedlungsnähe  0 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  4.3 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0.4 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

nein

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verbesserung

Mittlere Tiefe unverändert

Morphometrischer Zustand Verbesserung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha

Text263:
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  4.3 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  46 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Grünzäsur (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche - Fläche -

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Das geprüfte Vorranggebiet führt zu erheblichen Wirkungen in Bezug auf das Schutzgut "Pflanzen und Tiere, 
biologische Vielfalt" und liegt in einem FFH-Gebiet. Es muss nach derzeitigem Erkenntnisstand mit 
erheblichen Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes gerechnet werden. Ein 
Rohstoffabbau würde außerdem zum Verlust von 4,3 ha Erholungswald führen. Das Vorranggebiet liegt 
vollständig im Wasserschutzgebiet, Zone IIIB. Die Festlegung als Vorranggebiet ist nur möglich, wenn die 
Untere Wasserbehörde in Bezug auf das Wasserschutzgebiet eine Befreiung in Aussicht stellen kann. 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von Beeinträchtigungen regelt das 
Genehmigungsverfahren. In räumlicher Nähe zur Erweiterungsfläche liegt außerdem ein Korridor des 
Generalwildwegeplanes. Die Alternativen mit ähnlichem Konfliktpotenzial und vergleichbarer Eignung 
(Kiesmächtigkeit) stellen sich im Hinblick auf ihre Umweltwirkungen ähnlich dar.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet zur Sicherung der 
Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 7015-11as

Gemeinde Malsch

SG Wasser

Flächengröße  20.9 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  20.9 ha

Ortsdurchfahrt nein

Freiflächen in Siedlungsnähe  0 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  20.9 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0.1 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

nein

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verbesserung

Mittlere Tiefe unverändert

Morphometrischer Zustand Verbesserung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha

Text263:
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  20.9 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  46 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Grünzäsur (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche - Fläche -

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Das geprüfte Vorranggebiet führt zu erheblichen Wirkungen in Bezug auf das Schutzgut "Pflanzen und Tiere, 
biologische Vielfalt" und liegt in einem FFH-Gebiet. Es muss nach derzeitigem Erkenntnisstand mit 
erheblichen Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes gerechnet werden. Das 
Vorranggebiet liegt vollständig im Wasserschutzgebiet, Zone IIIB. Die Festlegung als Vorranggebiet ist nur 
möglich, wenn die Untere Wasserbehörde in Bezug auf das Wasserschutzgebiet eine Befreiung in Aussicht 
stellen kann. Ein Rohstoffabbau würde außerdem zum Verlust von 20,9 ha Erholungswald führen. 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von Beeinträchtigungen regelt das 
Genehmigungsverfahren. In räumlicher Nähe zur Erweiterungsfläche liegt außerdem ein Korridor des 
Generalwildwegeplanes. Die Alternativen mit ähnlichem Konfliktpotenzial und vergleichbarer Eignung 
(Kiesmächtigkeit) stellen sich im Hinblick auf ihre Umweltwirkungen ähnlich dar. Lediglich die als 
Abbaugebiet vorgesehene Fläche greift nicht in das FFH-Gebiet ein, betroffen ist aber ein Biotop der 
Waldbiotopkartierung. Bei der anhand des am absehbaren Bedarf orientierten endgültigen Dimensionierung 
des Sicherungsgebiets bestehen wenig Optimierungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Umweltwirkungen.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet für den Abbau der 
oberflächennahen Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 7015-11c

Gemeinde Malsch

SG Wasser

Flächengröße  13.7 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  10.5 ha

Ortsdurchfahrt nein

Freiflächen in Siedlungsnähe  0 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  0.2 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 4.2 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

nein

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verbesserung

Mittlere Tiefe unverändert

Morphometrischer Zustand Verbesserung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  13.7 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  46 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche - Fläche -

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Das geprüfte Vorranggebiet führt zu erheblichen Wirkungen in Bezug auf das Schutzgut "Pflanzen und Tiere, 
biologische Vielfalt". Betroffen ist ein Biotop der Waldbiotopkartierung im Umfang von 4,2 ha. Der 
Rohstoffabbau würde außerdem zu einem Verlust an Erholungswald im Umfang von 10,5 ha führen. Ein 
zukünftiger Abbau wird nur unter großen naturschutzfachlichen Auflagen möglich sein, die während und 
nach Beendigung des Abbaus zur Entstehung neuer, hochwertiger Biotope beitragen können. Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. In 
räumlicher Nähe zur Erweiterungsfläche liegt außerdem ein Korridor des Generalwildwegeplanes. Die 
Alternativen mit ähnlichem Konfliktpotenzial und vergleichbarer Eignung (Kiesmächtigkeit) stellen sich im 
Hinblick auf ihre Umweltwirkungen ähnlich dar.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend

SG Mensch

SG Tiere u. Pflanzen, biol. Vielfalt

SG Boden

SG Wasser

SG Landschaftsbild

SG Kultur- und sonst. Sachgüter

Schutzgutübergreifend



Festlegung: Vorranggebiet zur Sicherung der 
Rohstoffe Kies und Sand

Datenblatt VRG 7015-11ki

Gemeinde Malsch

SG Wasser

Flächengröße  25.4 ha

Landschaftsschutzgebiet  0 ha

SG Mensch

Gesetzl. Erholungswald  25.4 ha

Ortsdurchfahrt nein

Freiflächen in Siedlungsnähe  0 ha

Siedlungsflächen  0 ha

SG Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

FFH-Gebiet  25.4 ha

Vogelschutzgebiet  0 ha

Naturschutzgebiet  0 ha

Gesetzlich geschützte Biotope, 
Waldbiotopkartierung

 0 ha

Sehr wertvolle Biotoptypen-
komplexe (Kartierung RVMO)

 0 ha

Bannwald  0 ha

Schonwald  0 ha

Kernraum Biotopverbund  0 ha

Flächen m. sehr hoher Bed. als
Standort f. naturnahe Vegetation

 0 ha

Zone IIIA  0.6 ha

Neuaufschluss nein

Filter- und Pufferfunktion sehr hoch  0 ha

Grundwasserfließgeschwindigkeit 
größer 2m pro Tag

nein

Lage der Längsachse des Sees
<45° Hauptwindrichtung

nein

Überschwemmungsgebiet oder
Integriertes Rheinprogramm

nein

Reduzierte Tiefe Verbesserung

Längsstreckung Verbesserung

Mittlere Tiefe unverändert

Morphometrischer Zustand Verbesserung

SG Landschaftsbild

Gebiete mit einer hohen Eigenart
des Landschaftsbildes

 0 ha

SG Boden

Natürliche Bodenfruchtbarkeit
sehr hoch

 0 ha

Flächenhafte Geotope,
Archive der Naturgeschichte

0 ha
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Erhebliche Beeinträchtigung

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Verträglichkeitsprüfung erforderlich:

Allgemeine Angaben

Zone IIIB  24.8 ha

Wasserschutzgebiet



SG Kultur- und sonstige Sachgüter

Kulturdenkmale (§12 DSchG) nein

Kulturdenkmale (§2 DSchG) nein

Grabungsschutzgebiet (§22 DSchG) nein

Sachgüter nein

Schutzgutübergreifend

Rheinniederung nein

Nutzbare Mächtigkeit  46 m

Nachrichtlich: Bisherige Festlegungen im 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003

Grünzäsur (Z)

Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Fläche - Fläche -

Fläche - Fläche -

Erhebliche Beeinträchtigung des Erhebliche Beeinträchtigung des

Erhebliche Beeinträchtigung desErhebliche Beeinträchtigung des

Gesamtbeurteilung

Das geprüfte Vorranggebiet führt zu erheblichen Wirkungen in Bezug auf das Schutzgut "Pflanzen und Tiere, 
biologische Vielfalt" und liegt in einem FFH-Gebiet. Es muss nach derzeitigem Erkenntnisstand mit 
erheblichen Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes gerechnet werden. Das 
Vorranggebiet liegt vollständig im Wasserschutzgebiet. Betroffen sind 0,6 ha Zone IIIA und 24,8 ha Zone 
IIIB. Die Festlegung als Vorranggebiet ist nur möglich, wenn die Untere Wasserbehörde in Bezug auf das 
Wasserschutzgebiet eine Befreiung in Aussicht stellen kann. Ein Rohstoffabbau würde außerdem zum 
Verlust von 25,4 ha Erholungswald führen. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von 
Beeinträchtigungen regelt das Genehmigungsverfahren. In räumlicher Nähe zur Erweiterungsfläche liegt 
außerdem ein Korridor des Generalwildwegeplanes. Die Alternativen mit ähnlichem Konfliktpotenzial und 
vergleichbarer Eignung (Kiesmächtigkeit) stellen sich im Hinblick auf ihre Umweltwirkungen ähnlich dar. 
Lediglich die als Abbaugebiet vorgesehene Fläche greift nicht in das FFH-Gebiet ein, betroffen ist aber ein 
Biotop der Waldbiotopkartierung. Bei der anhand des am absehbaren Bedarf orientierten endgültigen 
Dimensionierung des Sicherungsgebiets bestehen wenig Optimierungsmöglichkeiten im Hinblick auf die 
Umweltwirkungen.

Erhebliche Beeinträchtigung 

Erhebliche Beeinträchtigung 
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